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Gestützt auf Art. 3 des Gemeindegesetzes vom 21. April 2009 (sGS 151.2) sowie Art. 29 
der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Au vom 4. April 2011 erlässt der 
Gemeinderat das nachfolgende Reglement: 

I. Gegenstand, Zweck, Fondsmittel und Auflösung  

Art. 1 

Dieses Reglement regelt den Zweck, die Organisation, die Äufnung, die 
Mittelverwendung und die Verwaltung, sowie die Auflösung des Solidaritäts-
fonds der Gemeinde Au. 

Gegenstand 

Art. 2 

Mit der Bildung dieses Fonds stellt die Gemeinde Au sicher, dass die 
finanziellen Mittel des Solidaritätsfonds für Einwohnende der Gemeinde Au 
in Not, eingesetzt werden. Der Einsatz dieser Mittel soll bei diesen 
Personen Notsituationen lindern und/oder verhindern. 

Zweck 

Art. 3 

Die Fondsmittel (Kapital) werden geäufnet durch Spenden, Schenkungen, 
Legate und Zuwendungen aus der Bevölkerung und von Organisationen 
sowie durch Zinserträge. 

Fondsmittel 

Art. 4 

Der Gemeinderat kann den Fonds jederzeit auflösen. Die im Zeitpunkt der 
Auflösung noch bestehenden Fondsmittel fallen an eine durch den 
Gemeinderat zu bezeichnende Institution mit ähnlicher Zweckbestimmung. 

Auflösung 

II. Organisation  

Art. 5 

Der Gemeinderat bestimmt die Zusammensetzung und den Vorsitz der 
Fondskommission. Sie zählt mindestens drei Mitglieder. 

Kommission 

Art. 6 

Die Fondskommission entscheidet abschliessend über Unterstützungs-
gesuche unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips und verwaltet 
die Fondsmittel. 

Aufgaben und 
Kompetenzen 

Art. 7 

Die Sozialkommission prüft die zweckmässige Verwendung der Gelder 
mindestens einmal im Jahr. 

Aufsicht 
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Art. 8 

Der Fonds ist zweckgebunden und wird in der Jahresrechnung der 
Politischen Gemeinde Au im Eigenkapital (Bilanz) geführt. 

Verwaltung 

Art. 9 

Für die Antragsstellung sind einwohnende Personen der Gemeinde Au, 
sowie deren stellvertretenden Personen berechtigt. Der begründete Antrag 
muss schriftlich mittels Gesuchformular (inkl. der notwendigen Unterlagen) 
eingereicht werden. 

Antrag 

Art. 10 

Die Anträge und die damit verbundenen Unterlagen sind im Sinne von Art. 3 
Öffentlichkeitsgesetz (sGS 140.2) nicht zugänglich. 

Vertraulichkeit 

IV. Schlussbestimmungen  

Art. 11 

Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum.  Fakultatives 
Referendum 

Art. 12 

Dieses Reglement tritt ab 1. Januar 2026 in Kraft. 
Inkrafttreten 

 

Vom Gemeinderat der Politischen Gemeinde Au erlassen am 3. November 2025. 
 
Gemeinderat Au 
 
keine Unterschrift – elektronisches Dokument 
 
_________________________ _________________________ 
Christian Sepin Marcel Fürer 
Gemeindepräsident Gemeinderatsschreiber 

 
 
Dem fakultativen Referendum unterstellt vom 12. November 2025 bis 22. Dezember 
2025. 
 
 

 

 


